
                 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
                für die Aus- und Fortbildung

                                                               bei der
                                                       Feuerwehr Essen

1. Geltungsbereich

Die folgenden Vertragsbedingungen der Stadt Essen – Feuerwehr - finden auf alle von ihr
geschlossenen Aus- und Fortbildungsverträge Anwendung und gelten als Vertragsbestandteil, soweit
nicht in einer Individualvereinbarung schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist.

2. Angebot und Vertragsabschluss

Der Vertrag kommt aufgrund schriftlicher Anmeldung (auch per Fax, nicht jedoch in elektronischer
Form) der Teilnehmerin oder des Teilnehmers und schriftlicher Bestätigung durch die Stadt Essen –
Feuerwehr - zustande. Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt.

Eine Anmeldung ist verbindlich.

Aus- und Fortbildungsleistungen werden Externen nur dann angeboten, wenn die Kapazitäten der
Stadt Essen - Feuerwehr - dies zulassen. Ein Rechtsanspruch Dritter auf Teilnahme besteht nicht.

3. Geschäfts- und Zahlungsbedingungen

Die Zahlung des vereinbarten Entgelts ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu leisten.

4. Kündigung

Für die Kündigung gilt die Schriftform. Sie kann auch zur Niederschrift vor Ort erklärt werden.

Erfolgt die Kündigung bis zu 30 Tage vor Beginn der Lehrveranstaltung, ist die Feuerwehr Essen
berechtigt, 10 % des Kurspreises von dem Vertragspartner zu verlangen.
Erfolgt die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, sind  20 % des vereinbarten Kurspreises zu leisten.

5. Unterrichtsausfall

Kann eine Unterrichtseinheit nicht abgehalten werden, so wird in Absprache mit den Teilnehmern ein
Nachholtermin vereinbart.

6. Urheberrecht

Für die ausgegebenen und verwendeten Unterlagen sind alle Rechte vorbehalten, insbesondere die der
fototechnischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.
Die gewerbliche Nutzung der in den Unterlagen der Feuerwehr Essen dargestellten Modelle, Arbeiten
und Tabellen ist nicht zulässig. Jeder Auszug aus den Unterlagen oder Vervielfältigung dieser auf
drucktechnischem oder elektronischem Weg bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen Genehmigung
der Feuerwehr Essen.

7. Lehrunterlagen

Bei der Zusammenstellung von Texten, Lehraussagen, Tabellen und Abbildungen wurde mit größter
Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden.

Die Herausgeber/innen, Autor(inn)en und Lehrkräfte können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen
nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Richtlinien und Verhaltensvorschläge werden nach dem jeweiligen Stand von Forschung und Lehre
herausgegeben und entbinden nicht vom Studium weiterführender Literatur.
Lehraussagen und Unterlagen entsprechen der zur Zeit veröffentlichten Lehre. Neuerungen und
Weiterentwicklungen sowie Änderungen der zur Zeit gültigen Lehre können nur im jeweils
durchgeführten Unterricht vermittelt werden.
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